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g2.	 Der 1. Vorsitzende, der 2. Vorsitzende und der Kassenwart vertreten den Verein gerichtlich und 

außergerichtlich im Sinne des § 26 BGB jeweils allein.

3.	 Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins. Ihm obliegt die Verwaltung des 
Vereinsvermögens und die Ausführung der Vereinsbeschlüsse.

4.	 Zum Abschluss von Rechtsgeschäften, die den Verein mit nicht mehr als 5000,00 € belasten, ist der 
1. Vorsitzende, bei seiner Verhinderung der 2. Vorsitzende, selbständig befugt. Über alle übrigen 
Rechtsgeschäfte mit Aufnahme von Darlehen verbunden sind, entscheidet der Vorstand. Für 
Grundstücks- und Darlehensverträge ist die Zustimmung der Mitgliederversammlung erforderlich.

5.	 Der Kassenwart verwaltet die Vereinskasse und führt Buch über die Einnahmen und Ausgaben. 
Zahlungsanweisungen bedürfen der Unterschrift des Kassenwartes, bei Verhinderung des 1. 
Vorsitzenden.

6.	 Das Protokoll bei den Versammlungen des Vorstandes und der Mitgliederversammlung führt der 
2. Vorsitzende, bei Verhinderung der 1. Vorsitzende.

7.	 Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren gewählt. Er 
bleibt jedoch solange im Amt, bis ein neuer Vorstand ordnungsgemäß gewählt ist. Die Wiederwahl 
des Vorstandes ist unbegrenzt zulässig.

8.	 Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in Vorstandssitzungen, die vom 1. Vorsitzenden und bei 
dessen Vertretung vom 2. Vorsitzenden berufen werden. Der Vorstand ist beschlussfähig, 
wenn mindestens zwei Vorstandsmitglieder anwesend sind. Bei Beschlussunfähigkeit 
muss der 1. Vorsitzende bzw. der 2. Vorsitzende binnen drei Tagen eine zweite Sitzung mit 
derselben Tagesordnung einberufen. Diese ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen 
Vorstandsmitglieder beschlussfähig. In der Einladung zu der zweiten Versammlung ist auf diese 
besondere Beschlussfähigkeit hinzuweisen. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher 
Stimmenmehrheit der Erschienenen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 
Sitzungsleiters.

9.	 Die Beschlussfassung des Vorstandes kann bei Einverständnis aller Vorstandsmitglieder auch 
in elektronischer Form erfolgen. Die beim 1. bzw. 2. Vorsitzenden eingehende elektronische 
Korrespondenz mit den übrigen Vorstandsmitgliedern wird von diesem zusammengefasst und das 
Ergebnis der Abstimmung sodann mitgeteilt. Diese Verfahrensweise ersetzt das Protokoll.

§ 13

Kassenwesen

1.	 Die Kassenprüfer werden für zwei Jahre gewählt. Sie prüfen den Kassenabschluss für das 
vergangene Jahr und berichten hierüber in der Mitgliederversammlung. Bei ordnungsgemäßem 
Befund der Kassenprüfung ist die Entlastung des Vorstandes bei der Mitgliederversammlung zu 
beantragen. Die Kassenprüfer dürfen nicht Mitglied des Vorstandes sein.

2.	 Die Ämter des Vorstandes sind Ehrenämter, die ohne Bezahlung und ohne 
Aufwandsentschädigung ausgeübt werden, notwendige Auslagen und Kosten können erstattet 
werden.



1. Vorsitzender . Manfred Henze . Nelkenstraße 3 . 31515 Wunstorf . Telefon 05031 955232 . vorstand1@kultur-im-buergerpark.de
2. Vorsitzender . Klaus-Peter Netz . Nelkenstraße 17 . 31515 Wunstorf . Telefon 05031 4686 . vorstand2@kultur-im-buergerpark.de
Kultur im Bürgerpark e. V.  .  Vereinsregistrierung . Registergericht . Amtsgericht Hannover . Registerblatt VR 201221 . Eintrag als gemeinnütziger Verein 
Steuernummer 34/215/17594 . Finanzamt Nienburg . Stadtsparkasse Wunstorf . BLZ 251 524 90 . Kto.-Nr. 0041 018 854 . www. kultur-im-buergerpark.de

Sa
tz

un
g§ 14

Protokollierung der Beschlussfassung

1.	 Die Beschlüsse des Vorstandes und der Mitgliederversammlung sind in Text- oder elektronischer 
Form zu protokollieren.

2.	 Über jede Mitgliederversammlung wird ein Protokoll aufgenommen, das vom jeweiligen Leiter 
der Sitzung und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist.

§ 15

Satzungsänderung

1.	 Satzungsänderungen können nur mit ¾-Mehrheit der anwesenden Mitglieder beschlossen 
werden.

2.	 Anträge auf Satzungsänderungen sind schriftlich an den Vorstand zu richten. Anträge auf 
Satzungsänderungen sind mit der Einladung zur Mitgliederversammlung bekannt zu geben.

§ 16

Auflösung des Vereins

1.	 Die Auflösung kann nur von einer für diesen Zweck einberufenen außerordentlichen 
Mitgliederversammlung mit ¾- Mehrheit der anwesenden Mitglieder, beschlossen werden.

2.	 Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigte Zwecke, fällt das Vermögen des 
Vereins an die Stadt Wunstorf, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige 
oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat.

§ 17

Schlussvorschriften

1.	 Der Vorstand wird ermächtigt rein formale Satzungsänderungen, die das  Finanzamt oder das 
Amtsgericht für notwendig halten, in eigener Zuständigkeit zu beschließen.

2.	 Die Satzung wurde am  4. März 2010 in Wunstorf beschlossen. Sie tritt nach erfolgter Eintragung in 
das Vereinsregister in Kraft.

3.	 In Anlage die Liste der Gründungsmitglieder vom 4. März 2010.


